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Ordnung C«r Studentenschaft sr. " ■■•Facnhcchschul*

Siid03t-«te«tfiäi6ri

$ 1 Begriffsbestimmung

1/ Dia Studentenschaft an der Facnr-ochschule Südost-Westfalen besteht au«

allen immatrikulierten Studierenden der Fachhochschuis Südost-Westfalen,

sofern sie nicht schriftlich ihren Austritt aus der Studentenscnaft beim

Rektor der Fachhochcchule erklärt haben.

2/ Die Studentenschaft der Fachhochacbule s^dost-Westfalen besteht aus

den Studierenden folgender Institute:

a) Höxter

b) Meschede

c) Paderborn (Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik)

a) ."■'aderDorn (Wirtschaft)

e) joest (Maschinenbau, Elektrotechnik)

f) Soest (Landbau)

§ ? Selbstverwaltung

1/ Die Studentenschaft der Fachhocnschule Südost-Westfalen ordnet und ver¬

waltet ihre Angelegenheiten nach den Grundsätzen oer Selbstverwaltung.

r! Die Organisation der Selostverwal tung «uü bestimmt sein vom Grundsatz

der Transoarenz, aer Kontrolle und der Information. Jeder Student hat

ein Anhörunge- und Antragsrecht,

§ 3 Aufgaben der Studentenschaft
Die Studentenschaft hat insbesondere folgenas Aufgaben wahrzunehmen;

a) Die Vertretung der Gesamtheit der Stuaenten

b) Die Wahrung der hochschulpolitischen Interessen der Studenten

c) Die Förderung des staatsbürgerlichen öewuötseins der Studenten
d) Die Wahrnehmung Wirtschaft! icher und sozialer lielanye der btudenten



«) Di« Förderung der oeistigen und kulturallen Interessen d«r Stud.mten

f) Die Pfleg« internationaler Studantenbeziehungen

g) Die Unterstützung des freiwillioen Stüdentanaports

<> 4 Organ« der Studentenschaft

a) FaehbereichsvollVersammlung

b) Institutavollversamalung

c) ASTRA

d) Gesantparlanent

e) Zentralrat

§ 5 Vollversammlung

1/ Die Vollversammlungen bestehen aus den immatrikulierten Studenten

gemäß § 1 der jeweiligen Institut« oder der Fachbereiche.

2/ Vollversammlungen finden statt:

a) Auf Beschluß eines ASTRA

b) Auf Antrag von mindestens 10 SS der Studentenschaft der jeweiligen

Fachbereiche bzw. Institute

c! Auf Antrag des Gesamtparlaments

Die außerordentliche Vollversammlung ist spätestens auf den 5. Tag nach

tingang des Antrags einzuoerufen. Die Organisation obliegt dem A.>TRA.

Näheres regelt die 'ieschäftsordnung.

i/' Die VollVersammlung ist beschljäfähig bei Anwesenheit von eine« Drittel

der Studentenschaft eines Fachbereichs oder eines Instituts. Oie Tages¬

ordnungspunkte einer Vollversammlung, die nicht beschlußfähig ist, wer¬

den auf der nächsten Vollversammlung ohne Rücksicht auf die Beschluß¬

fähigkeit behandelt.

4/ Die Vollversammlung kann für ihren Bereich veroindliche Bescnlu.-~.se

fassen.

5/ Die Vollversammlung entlastet ausscheidende A^TRA-Mitqlieder.



v 5 ASTRA

1/ Der ASTRA ist das neschlu6f*S5ende und ausfahrend« Organ der Studen¬

tenschaft eine« Instituts, soweit nicht die Kompetenzbereiche der

anderen Organe angetastet werden.

21 Der ASTPA besteht aus folgenden Referaten;

a) Sozialreferat

b) Politreferat

c) Lehrmittelreferat

d) Kulturreferat

e) Sportreferat

f) Finanzreferat

g) Informationsreferat

3/ Die Leiter der Referate werden von den Studierenden im Sinne von § 1

gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen .iuf sich vereinigt.

4/ Die Referenten können sich freiwillige Mitarbeiter zur Bewältigung der

Aufgaben suchen.

5/ Der A3TRA wird in der Regel für den Zeitraum von ? Semestern gewählt.

Wiederwahl ist möglich.

6/ Oer ASTRA gibt sich eine Geschäftsordnung. Er wählt aus seiner Mitte

einen Sprecher.

II Oer ASTRA xuQ mindesten« 14-tägig eine Ratssitzung abhalten. Er ist

zur Führung eines Protokolls verpflichtet. Das Protokoll muß ver¬

öffentlicht und dem Zentralrat binnen 7 Tagen zugestellt werden.

5/ Die Ratssitzungen sind öffentlicn. Termine sind der Studentenschaft

durch Aushang bekanntzugeben.

9/ Dem ASTRA kann in seiner Gesamtheit undden einzelnen Mitgliedern das

Mißtrauen von der Vollversammlung und dem Gesamtparlament gemäß § 8

Abs. 6 ausgesprochen werden. Bei Vertrauensentzug eines AGTRA-Mit-

glieoes oder des ASTRA in seiner Gesamtheit bestellt das Gesamt¬

parlament bzw. die Vollversammlung sofort kommissarische Vertreter.

Der amtierende Wahlausschuß hat binnen 10 Tagen Neuwahlen durchzu¬

führen. Näheres regelt eine Wahlordnung.

10/ Drei AoTRen können innernalb 14 Tagen ein schriftlich.-« Veto beim



Zsntralrat g*gen Beschlüsse das Geeamtpariaments einlagert.

11/ Mit da» Vatc ist ain Alternsti worschlag verbunden. Nach erneuter Be¬

handlung das Sachverhalts wird entschieden, ohne daß § 6 Abs. 10 in

Anwendung kommen kann.

12/ Sollten ein oder mehrere Referate bei der ASTRA-Wahl unbesetzt bleiben,

so müssen eine Woche später Neuwahlen für diese Referate" ausgeschrieben

werden. Das Geaamtparlament setzt einen Finanzreferenten ein, wenn daa

Finanzreferat bei der Wiederholungswahl nicht beaetzt wurde.

13/ Oer Finanzreferent ist de« Zentralrat in seiner Rechnungsführung ver¬

antwortlich. Er hat eine Soll-Ist-Rechnung am Ende eines jeden Seme-

ster« vorzulegen.

§ 7 Vorzeitige« Ausacheiden aus de» ASTRA

1/ Mitglieder des ASTRA scheiden aus ihre» Amt aus:

a) bei Exmatrikulation

b) bei Rücktritt

c) bei Vertrauensentzug durch das Geaamtparlament gemäß § 8 Abs. 6

d) bei Vertrauensentzug durch die Vollversammlung

e) durch Tod

2/ Ein ASTRA kann in seiner Gesamtheit nur vor einer Vollversammlung seinen

Rücktritt erklären. Nach der Rüoktrittaerklärung setzt die Vollversamm¬

lung kommissarische Vertreter ein, die die Aufgaben des ASTRA vorläufig

wahrnehmen. Der amtierende Wahlausschuß führt binnen 10 Tagen Neuwahlen

durch. Näheres regelt die Wahlordnung. Der neugewähl te ASTRA amtiert bis

Ende der Legislaturperiode.

3/ Bei Rücktritt einee einzelnen Mitgliedes wird daa Referat bis zur näch¬

sten Vollversammlung vom ASTRA kommissarisch besetzt.

§ 8 Gesamtpar 1 ament

1/ Das Gesamtparlament ist das beschluöfassande und kontrollierende Organ

der Fachhochschule Südost-Westfalen.

2/ Das beeamtparlament verabschiedet einen Haushaltsplan und benennt



einen ständigen Finanzsusschuß, der Ausüben nach rlnm Hsushal trto Inn über¬

wacht. Ausschußmitglieder dürfen kein anderes Hat innerwben.

V Das Gs«a«tparla«ent gibt sich «in« Geschäftsordnung.

4/ Ois Hitglieder des Gesaratparlaments »erden nacn folgendem oohlüssel für

die Dauer eines Jahre« gewählt:

Studierende der Institute: Mitglieder im GP

bis 300 3

301 bit 400 4

401 bis 600 5

601 bis 1000 6

1001 bis 1800 7 .

5/ Stimmendelegation ist nicht, möglich.

6/ Das öesaütparlanent kann zur Wahrnehmung besonderer Aufgaben weisungs¬

gebundene Ausschüsse einsetzen.

7/ Das Gesaatparlament kann eine« ASTRA nur das Mißtrauen ausspähen, wenn

ein Satzungsverstoß vorliegt.

8/ Sitzungen des Gesamtparlaments können bei« Zsntralrat beantragt werden von:

a) eine« ASTRA

b) eine* Viertel des Gssamtparlaments

c) 10 % der Studentenschaft eines Instituts

9/ Sitzungen ,ies Gesamtparlamenta werden vom Zsntralrat einberufen.

10/ Di« Sitzungen aas Gesamtoarlaments sind öffentlich und finden minde¬

stens einmal monatlich statt. Die zu führenden Sitzunqsprotokolle sind

zu veröffentlichen.

§ 9 Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gasamtparlament

Mitglieder des Gesamtoarlaments scheiden vorzeitig aus ihre« Amt aus:

a) bei erfolgter Exmatrikulation

b) bei Rücktritt, der de« Zentralrat Schriftlich mitzuteilen ist

c) durch Tod

d) bei Vertrauensentzug durch die Vollversammlung



§ 10 Beim Ausscheiden aus dem Gesamvparlament nach § 9 a. b, c rücken die Kandi¬

daten der Utzten 3'-*ahl an die Stellen der Ausseheidanden in i«r Pajhen-

foige der erhaltenen otinmen. Soia Ausscheiden aus dem GP nach § 0 d ent¬

scheidet die Vollversammlung über den Nachfolger. Ist «ine Nachfolge nach

§ 10 Satz 1 nicht gewährleistet, so müssen Neuwahlen für die freigewordenen

Plätze stattfinden. Näheras regelt die Wahlordnung.

§ 11 OoppelMitgliedschaft im ASTRA und Gesamtparlament ist nicht möglich.

$ 12 Beschlüsse des AoTRA bzw. QP müssen, wenn die Ordnungen nicht anderes vor¬

sehen, «it einfacher Mehrheit gefaßt werden,

§ 13 Zentral rat

1/ Oer Zentralrat ist das aufführende Organ der Studentenschaft an der Fach-

hoohschule Süobst-westfalen. Er koordiniert die Arbeiten der einzelnen

ASTRen und führt die Beschlüsse des GP aus.

2/ Oer Zentralrat wird für die Dauer von zwei Semestern aus der Mitte des Ge-

aamtparlaments gewählt.

3/ Oer Zentralrat besteht aus fünf Mitgliedern, die eine Arbeitsteilung vor¬

nehmen.

4/ Der Zentrairat muß an allen Sitzungen des Gesamtparlaments teilnehmen.

5/ Der Zentrairat ist verpflichtet, dem Gesamtparlament über seine Amts¬

führung bei jeder GP-Sitzung über den dazwischenliegenden Zeitrauls Rechen¬

schaft, abzulegen.

6/ Sei Vertrauensentzug durch das Gesamtparlament bestimmt dieses über einen

Nachfolger.

7/ Der Zentralrat «ird mit einfacher Mehrheit vom Gesamtparlament entlastet.

§ 14 Urabstimmung

1/ Durch die Urabstimmung übt die Studentenschaft die oberste beschllabende

Funktion selbst aus.

2/ Gegenstand einer Urabstimmung kann jede Angelegenheit aus dem bereioh

der studentischen Selbstverwaltung sein. Ausgenommen ist der Haushalts¬

plan.

5/ Urabotiramunejen können im Rahmen eines Fachbereichs, eines Instituts oder

der Faohhoch3chule durchgeführt werden.



4/ Di« Urabstimmung findet statt auf Beschluß der Vollversammlungen, de«

Seaamtparlamenta, auf schriftlichen Antrag von mindesten« 10 % der Stu¬

dentenschaft eines Fachbereich«, einer Abteilung oder der Fachhochschule

für den jeweiligen Bereich.

5/ Einer Urabstimmung geht eine Aussprache in der- bzw. den Vollversammlungen
vorau«.

6/ Di« Urabstimmung findet 5-1C Vorlesangstage nach Eingang de« Antrags beim
Zentralrat bzw. ASTRA statt.

II Der Antrag in einer Urabstimmung ist angenommen, wenn mehr al3 ein Drittel

aer Studentenschaft ihre Stimme abgegeben hat und sich die einfach« Mehr¬

heit der abgegebenen Stimmen für den Antrag ausspricht. Näheres regelt die

Wahlordnung.

§ 15 Sehlußbestiwungen

1/ Änderungen dieser Ordnung sind rechtswirksam, wenn sie durch Urabstimmung
der Studentenschaft der FH Südost-Westfalen mit zwei Drittel Mehrheit be¬

schlossen wurde.

2/ Diese Ordnung ist angenommen, wenn sich zwei Drittel der Studentenschaft

der FH an der Urabstimmung beteiligt haben und die Mehrneit der Abstim¬

menden sich für eine Annahme der Ordnung ausgesprochen hat. Haben sich

weniger als zwei Drittel der Studenten an der Urabstimmung beteiligt,

wird die Urabstimmung wiederholt {2. Abstimmungsgang).Im zweiten Ab¬

stimmungsgang ist die Ordnung angenommen, wann mindestens zwei Drittel

der Studenten, die sich an dar Abstimmung beteiligt haben, sich für die

Annahme der Ordnung ausgesprochen haben.
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